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Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten des Europäischen Obereinkommens 

über die obligatorische Haitpflichtversicherung für Kraitiahrzeuge 

Vom 26. September 1969 

Nach Artikel 4 Abs. 2 des Gesetzes vom 1. April 
1965 zu dem Europäischen Ubereinkommen vom 
20. April 1959 über die obligatorische Haftpflicht
versicherung für Kraftfahrzeuge (Bundesgesetzbl. 
1965 II S. 281) wird hiermit bekanntgemacht, daß 
das Ubereinkommen und das Unterzeidmungspro
tokoll nach seinem Artikel 15 Abs. 2 für 

die Bundesrepublik Deutschland 

am 22. September 1969 

in Kraft getreten ist. 

Die deutsche Ratifikationsurkunde ist am 5. Ja
nuar 1966 bei dem Generalsekretär des Europarats 
in Straßburg mit der Erklärung hinterlegt worden, 
daß die Bundesrepublik De1Jtschland von den Vor
behalten unter Nr.1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15 und 16 in An
hang II zu diesem Ubereinkommen Gebrauch macht. 

Das übereinkommen ist ferner in Kratt getretPn 
für 

Griechenland am 22. September 1969 

Norwegen am 22. September 1969 

Dänemark am 22. September 1969 

Schweden am 24. September 1969. 

Dänemark hat bei Hinterlegung der Ratifikations
urkunde erklärt, daß es von den Vorbehalten unter 
Nr. 10, 14 und 16 in Anhang II zu diesem überein
kommen Gebrauch macht und daß das überein
einkommen vorbehaltlich einer späteren Mitteilung 
auf Grönland und die Färöer-Ir..seln keine Anwen
dung findet. 

Schweden hat bei Hinterl~gung der Ratifikations
urkunde erklärt, daß es von den Vorbehalten unter 
Nr. 8, 10, 14 und 16 in Anhang II zu diesem über
einkommen Gebrauch macht. 

Bonn, den 26. September 1969 

Der Bundesminister des Auswärtigen 
In Vertretung 

Harkort 


